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Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms: 
Das Wort hat jetzt die Kollegin Sybille Laurischk von der FDP-Fraktion. 

(Beifall bei der FDP)

Sibylle Laurischk (FDP): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Es ist bemerkenswert, dass die Bundesfamilienministerin in einer solchen Debatte bereits den Saal verlassen hat, gerade weil sie offensichtlich sehr kontrovers verläuft. 

(Carl-Ludwig Thiele [FDP]: Sehr richtig!)

Damit komme ich zu Ihnen, Frau Künast. Wenn Sie meinen, dass Migrantenkinder zu geringe Bildungschancen haben, dann frage ich mich, welche Maßnahmen während der rot-grünen Regierungszeit wirkungsvoll waren. 

(Ute Kumpf [SPD]: Was haben Sie denn in der Zeit gemacht?)

Ich glaube, dass die Defizite auch in dieser Zeit zu finden sind. Zum Beispiel sind auch der Spracherwerb und die Kenntnis der deutschen Sprache nicht ausreichend behandelt worden. Wir haben dieses Thema auf die Agenda gesetzt

(Ute Kumpf [SPD]: Was passiert denn in Baden-Württemberg unter Ihrer Regierungsverantwortung?)

und verlangen von Ihnen entsprechende Anstrengungen im Rahmen des Integrationsprozesses.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms: 
Frau Kollegin Laurischk, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Singhammer?

Sibylle Laurischk (FDP): 
Ich möchte in meiner Rede fortfahren. Herr Singhammer hatte schon Gelegenheit, seine Vorstellungen darzulegen.

Die FDP hat auf ihrem Bundesparteitag am vergangenen Wochenende klare familienpolitische Beschlüsse getroffen. Wir wollen einen Freibetrag in Höhe von 8 000 Euro für jedes Familienmitglied und ein Kindergeld in Höhe von 200 Euro für jedes Kind. 

(Beifall bei der FDP)

Wir haben uns darüber hinaus mit familienpolitischen Fragen befasst, über die in der Bundesregierung noch immer kontrovers diskutiert wird. Die FDP lehnt ein Betreuungsgeld ab. 

Wenn man sich die Überschriften der Anträge anschaut, dann stellt man fest, dass es noch um einen anderen Aspekt des Familienrechts und der Familienpolitik geht, nämlich um den Unterhaltsvorschuss. Wir schreiben das Jahr eins nach der Unterhaltsrechtsreform. Diese Reform hat die FDP gefordert, um Kindern den Vorrang bei der Unterhaltsberechtigung zu geben, und zwar vor dem Unterhalt des betreuenden Elternteils, meistens der Mütter. Damit haben wir alle im Deutschen Bundestag ein sehr klares Signal gesetzt, dass Kinder in der Fürsorge ihrer Eltern – auch in der finanziellen – unbedingten Vorrang haben.

Wer im Familienrecht tätig ist, weiß, dass die unsägliche Berechnung sogenannter Mangelfälle damit endlich ein Ende haben soll; denn sie dokumentieren nur, was den Kindern letztlich nichts nutzt, nämlich die Verteilung des Mangels. Immer dort, wo die Einkommenssituation der Eltern nicht ausreicht, soll zumindest die Sicherung der Existenz der Kinder Vorrang haben. Wir haben uns zudem dafür ausgesprochen, dass die Unterhaltsberechtigung der Erwachsenen, also der Eltern, hier zurückstehen muss. Damit wollen wir die Bereitschaft der Unterhaltsverpflichteten, meistens der Väter, fördern, den Kindesunterhalt tatsächlich zu zahlen.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Dies ist nach wie vor ein großes Problem. In vielen Fällen ist der Unterhalt zwar durch ein Urteil festgestellt, wird aber nicht gezahlt.

Neben der Zwangsvollstreckung gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Eine ist der breiten Öffentlichkeit so gut wie nicht bekannt, obwohl sie recht gravierend ist. Das Nichtzahlen des Kindesunterhalts und das Belassen der Kinder in Armut durch die Eltern sind ein Straftatbestand nach § 170 StGB. Im Rahmen einer Kleinen Anfrage hat sich die FDP-Bundestagsfraktion mit der Auswirkung dieser Vorschrift auseinandergesetzt. Wir mussten feststellen, dass im Jahr circa 20 000 Fälle angezeigt und ermittelt werden, dass allerdings nur in 5 000 Fällen ein Urteil ergeht. Meistens wird dann gezahlt. Die Strafanzeige kann also ein wirkungsvolles Instrument sein.

Das ist aber familienpolitisch sicherlich unbefriedigend. Deswegen gibt es noch eine andere Problemlösungsmöglichkeit, nämlich das Unterhaltsvorschussrecht. Jährlich haben rund 500 000 Kinder in der ganzen Bundesrepublik Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen. Diese Möglichkeit der staatlichen Hilfe im Fall des Nichtzahlens des Kindesunterhalts wird also breit in Anspruch genommen. Es handelt sich um eine Überbrückung, um gerade bei durch Trennung der Eltern eintretender Unterhaltsbedürftigkeit einen Puffer zu haben. So war das Gesetz mit einer Anspruchsberechtigung von maximal 36 Monaten ursprünglich konzipiert. Mittlerweile ist die Anspruchsdauer auf 72 Monate angehoben worden.

Völlig unverständlich ist aber die Tatsache, dass dieser Anspruch nur für Kinder bis zwölf Jahren und nicht bis zum 18. Lebensjahr gilt. Das Familienkompetenzzentrum attestiert – wir sind auf die Lösungen gespannt – älteren Kindern und Jugendlichen alleinerziehender Eltern ein höheres Armutsrisiko als jüngeren Kindern. Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren stellen fast 30 Prozent der von Armut betroffenen Kinder. Das Familienkompetenzzentrum liefert die Begründung gleich mit: Es liege unter anderem daran, dass der Unterhaltsvorschuss nur bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahrs geleistet wird, ohne dass im Anschluss eine vergleichbare Leistung verfügbar sei. Hier ist dringend Abhilfe zu schaffen.

(Beifall bei der FDP)

Wir verlangen, dass die Leistungsberechtigung auch auf Kinder bis zum 18. Lebensjahr ausgedehnt wird. Wer Bedenken wegen der Finanzierung hat, kann unseren Vorschlag aufgreifen, die ursprüngliche Berechtigungsdauer von 36 Monaten wieder einzuführen, sodass ein haushaltstechnisches Problem gelöst wäre. Die Hilfestellung würde dann alle unterhaltsbedürftigen Kinder erreichen, zumindest für die Übergangszeit, also bis ihr Unterhaltsanspruch geklärt ist. 
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Insgesamt brauchen wir ein Umdenken in dieser Gesellschaft dahin gehend, dass das Leisten von Kindesunterhalt so selbstverständlich ist wie das Versorgen von Kindern.

(Beifall bei der FDP)

Es geht nicht an, dass es von Fall zu Fall geradezu mit einem Achselzucken kommentiert wird, wenn Väter – diese sind es in der Mehrzahl der Fälle – ihr Nichtzahlen von Unterhalt damit kommentieren, dass die Mutter gar keinen Pfennig mehr bekommen soll. Es geht uns um die Kinder. Erst wenn wir dies in den anstehenden Reformen umsetzen, können wir eine Stimmung in Deutschland wecken, die es möglich macht, Kinder als den eigentlichen Reichtum unserer Gesellschaft zu begreifen, die vor Armut geschützt werden müssen.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms: 
Zu einer Kurzintervention erteile ich zunächst dem Kollegen Johannes Singhammer und anschließend dem Kollegen Beck das Wort.

Johannes Singhammer (CDU/CSU): 
Frau Kollegin Laurischk, Sie haben den Eindruck zu erwecken versucht, als sei die Ministerin aus Interesselosigkeit nicht mehr hier im Plenum des Deutschen Bundestags anwesend. Ich möchte diese völlig falsche Unterstellung zurückweisen. Die Ministerin ist derzeit bei der Festveranstaltung „Generationsübergreifende Freiwilligendienste“. Das war bekannt, und das wussten alle anderen. 

(Dr. Dagmar Enkelmann [DIE LINKE]: Nein, das war nicht bekannt! – Zuruf vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Falsche Prioritäten!)

Deshalb empfinde ich es nicht nur als unsachlich, sondern auch als falsch, wenn Sie mit dieser Art von Unterstellung arbeiten. Im Übrigen ist die Bundesregierung durch den Staatssekretär bestens vertreten. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms: 
Jetzt hat zu einer Kurzintervention der Kollege Volker Beck das Wort.

Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Sie wussten nicht, was wir unter Rot-Grün für Mi-grantenkinder gemacht haben. Dazu kann ich Ihnen sagen: Wir haben im Zuwanderungsgesetz unter Rot-Grün erstmals die Integration überhaupt bundesrechtlich geregelt. Hätten Sie das in den 16 Jahren vorher während der Kohl/Genscher-Ära gemacht, hätten wir viele Probleme heute nicht zu lösen, die wir dadurch, dass die Integra-tionspolitik während Ihrer Regierungsära verschlafen wurde, auf dem Tisch haben.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und bei der SPD)

Aber das war nicht das Einzige, was wir gemacht haben: Wir haben das Ganztagsschulprogramm aufgelegt. Das hilft gerade Kindern aus Migrantenfamilien, um soziale Benachteiligungen auszugleichen. Wir haben das U-3-Programm gemacht, und wir haben ein Programm – das kennen Sie vielleicht nicht, weil Sie damals im Rechtsausschuss gewesen sind – „Entwicklung und Chancen“ aufgelegt, das besonders Jugendhilfeprojekte für Migranten fördert. Das zeigt, dass wir eine ganze Menge gemacht haben. Das alles reicht nicht aus, und darauf kann man sich nicht ausruhen, aber dass Sie diesen ganzen Politikbereich offensichtlich vier Jahre im Parlament verschlafen haben, zeigt, wie wichtig Ihnen die Integrationspolitik für Migrantenkinder ist. Das sieht man Ihren steuerpolitischen Vorschlägen ja auch an. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms: 
Zur Erwiderung Frau Laurischk. 

Sibylle Laurischk (FDP): 
Herr Beck, für mich war im Zuge der integrationspolitischen Debatte besonders eindrucksvoll, dass ich zu dem Thema „Deutsch auf den Schulhöfen Berlins“ von grünen Abgeordneten die Mitteilung bekam, das sei eine Zumutung. Mittlerweile hat sich glücklicherweise die Einsicht breit gemacht, dass Deutsch als Verständigungsmöglichkeit in Schulen selbstverständlich ist.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Worüber reden Sie? – Ute Kumpf [SPD]: Falsches Thema! Wir sind im Deutschen Bundestag!)

Ich glaube, dass die Grünen damals zu Beginn dieser Debatte noch gar nicht begriffen haben, welche bildungspolitische Bedeutung der Erwerb der deutschen Sprache hat. 

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Sie gehen auf kein Argument ein!)

Im Übrigen möchte ich Herrn Singhammer antworten: Ich habe die Mitteilung bekommen, dass sich die Ministerin nicht die ganze Debatte hier aufhalten wird, aber noch zu Beginn meiner Rede da sein wird. Sie war es nicht. Ich stelle fest, dass jetzt auch schon Frau Künast gegangen ist. So viel zur Aufmerksamkeit hinsichtlich der Debatte zur Familienpolitik, die wir angeregt haben.

(Beifall bei der FDP und der LINKEN)

